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Hinweis auf eine Bekanntmachung von „Öffentlichen 
Ausschreibungen“ VOB/A Teil1 - Bauauftrag

Stadt Coburg

Amtliche Bekanntmachung über die öf-
fentliche Auslegung des Bebauungspla-
nentwurfes Nr. 36/7 vom 13.04.2016 für 

das Gebiet „Westlich der 
Pommernstraße zwischen Judenberg 

und Himmelsacker“
Bebauungsplan der Innenentwicklung 

gemäß § 13 a BauGB

Die Stadt Coburg gibt hiermit gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 a Abs. 3 BauGB 
bekannt, dass der oben näher bezeichnete, vom Bau- 
und Umweltsenat gebilligte Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 36/7 mit Begründung vom

03. Mai 2016 bis 10. Juni 2016

während folgender Zeiten im Stadtbauamt/Stadtpla-
nung, Ämtergebäude, Steingasse 18, Zimmer Nr. 218a, 
öffentlich ausliegt:

 Mo. bis Do. von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 und Fr. von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36/7 wird 
das beschleunigte Verfahren gemäß § 13 a BauGB (Be-
bauungsplan der Innenentwicklung) angewandt.

Von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 
Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB wird gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abge-
sehen.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 
Abs. 3 BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informati-
onen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB und § 10 Abs. 
4 BauGB abgesehen. § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

Im Zuge dieses Verfahrens sollen die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 36/1 für das Gebiet: westlicher Ju-
denberg vom 19.07.1977, soweit sie innerhalb des Gel-
tungsbereiches des neu aufzustellenden Bebauungspla-
nes liegen, aufgehoben werden.
Der Billigungsbeschluss vom 18.11.2015 für den Bebau-
ungsplanentwurf Nr. 36/7 vom 18.11.2015 für das Gebiet 
„Westlich der Pommernstraße zwischen Judenberg und 
Himmelsacker“ wurde aufgehoben.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können.

Der Bebauungsplanentwurf Nr. 36/7 vom 13.04.2016 
kann mit Begründung auf der Homepage der Stadt Co-
burg (www.coburg.de) unter Bürgerservice / Veröffentli-
chungen / Bekanntmachungen aufgerufen, ausgedruckt 
oder herunter geladen werden.

Coburg, den 22.04.2016

Dr. Birgit Weber
2. Bürgermeisterin

Hinweis auf eine Bekanntmachung von
„Öffentlichen Ausschreibungen“ 

VOB/A - Teil 1

Bezeichnung der Maßnahme: Hochbauamt - HKS 
    
Art des Auftrags:  Bauauftrag

Ort der Leistung:  96450 Coburg

Gewerk 1
Bezeichnung des Auftrags: Baumeisterarbeiten

Ausführungsfrist:   20.06.2016
Angebotsfrist:   11.05.2016

Gewerk 2
Bezeichnung des Auftrags: Nieder-und Mittel- 
    spannungsanlagen
Ausführungsfrist:   20.06.2016
Angebotsfrist:   11.05.2016

Gewerk 3
Bezeichnung des Auftrags: Raumlufttechnische
    Anlage - Gebäude- 
    automation
Ausführungsfrist:   20.06.2016
Angebotsfrist:   11.05.2016
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Gewerk 4
Bezeichnung des Auftrags: Sanitäranlage

Ausführungsfrist:   20.06.2016
Angebotsfrist:   11.05.2016

Gewerk 5
Bezeichnung des Auftrags: Wärmeversor-  
    gungsanlage
Ausführungsfrist:   20.06.2016
Angebotsfrist:   11.05.2016

Den Volltext der Bekanntmachungen können sie auf 
„www.Coburg.de/Vergabeseite“ einsehen und die Aus-
schreibungsunterlagen herunterladen.
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